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Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Erfassung der Wehr-
pflichtigen (Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift - WErfVwV)

A. Problem und Ziel

Zahlreiche Änderungen des Wehrpflichtgesetzes, insbesondere durch das
Streitkräftereserve-Neuordnungsgesetz vom 22. April 2005 (BGBl. I S. 1106), und
des Melderechtsrahmengesetzes, insbesondere durch das Gesetz vom 25. März
2002 (BGBl. I S. 1186), machen Änderungen beim Verfahren zur Erfassung der
Wehrpflichtigen erforderlich. Die aktuelle Allgemeine Verwaltungsvorschrift trägt
der derzeitigen Rechtslage nicht mehr Rechnung.

B. Lösung

Ablösung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Erfassung der
Wehrpflichtigen (Wehrerfassungsvorschrift – WErfVorschr – ) vom 23. Januar
1995 (GMBl S. 98) durch Erlass einer die Rechtsänderungen berücksichtigenden
neuen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Erfassung der Wehrpflichtigen
(Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift – WErfVwV – ).

C. Alternative

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine.
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2. Vollzugsaufwand

Dem Bund entstehen nicht quantifizierbare Kosten in geringer Höhe durch
Einführung eines bei den kommunalen Meldebehörden noch im Aufbau
befindlichen standardisierten Verfahrens zum elektronischen Abgleich von
Datenbeständen anderer Behörden mit den Melderegistern. Demgegenüber
stehen Einsparungen durch den Wegfall des Datenabgleichs in papiergebundener
Form oder auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern.

Die Länder werden durch die Verwaltungsvorschrift nicht mit Kosten belastet.

Der Wegfall zahlreicher Aufgaben der Erfassungsbehörden, insbesondere im
Rahmen des Aufenthaltsfeststellungsverfahrens, führt insgesamt – unter
Berücksichtigung entstehender Kosten für erforderliche Programmierungen von
Fachverfahren oder organisatorischen Vorkehrungen – zu nicht bezifferbaren
Einsparungen bei den für das Erfassungsverfahren zuständigen kommunalen
Meldebehörden.

E. Sonstige Kosten

Der Wirtschaft, insbesondere den mittelständischen Unternehmen, entstehen
keine zusätzlichen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau,
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Erfassung der Wehr-
pflichtigen (Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift - WErfVwV)

Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 4. November 2005
       Der Bundeskanzler

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Peter Harry Carstensen

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Erfassung der Wehrpflichtigen
(Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift - WErfVwV)

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 84 Absatz 2 des
Grundgesetzes herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium des Innern.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Schröder





Drucksache 796/05

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die
Erfassung der Wehrpflichtigen

(Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift – WErfVwV)

Vom                   2005

Nach Artikel 84 Abs. 2 des Grundgesetzes wird zur Durchführung der §§ 15 und 24b
des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005
(BGBl. I S. 1465) folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen:

Inhaltsübersicht

 1 Personenkreis

 2 Erfassungsbehörden

 3 Geschäftsverkehr mit der Bundeswehrverwaltung

 4 Geschäftsverkehr mit Vertretungen, Behörden und Angehörigen anderer Staaten

 5 Erfassungsstichtage

 6 Wehrerfassungsliste

 7 Erfassungsdaten

 8 Mitteilungen an die Erfassten

 9 Prüfung der Erfassungsdaten

10 Übermittlung des Erfassungsergebnisses

11 Öffentliche Bekanntmachung

12 Erstattung von notwendigen Auslagen und von Verdienstausfall; Bescheinigung
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13 Verfahren bei Wohnungsstatuswechsel

14 Nacherfassung

15 Einzelerfassung

16 Vorzeitige Erfassung nach Bewerbung oder Antrag

17 Vorzeitige Erfassung auf Ersuchen des Kreiswehrersatzamtes

18 Aufenthaltsfeststellung

19 Übergangsvorschrift

20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1 Personenkreis

1.1 Zur Feststellung der Wehrpflicht nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes werden von
den Erfassungsbehörden (Meldebehörden) besondere Personennachweise
(Wehrerfassungslisten) über die erfassten Personen geführt.

1.2 In die Wehrerfassungslisten sind unbeschadet der Personenkreise nach den
Nummern 16 und 17 alle männlichen Deutschen aufzunehmen, die das 17. Le-
bensjahr (Erfassungsjahr) vollendet und das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, sowie ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
haben (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 15 Abs. 6 des Wehrpflichtgesetzes). Die Nummern
15 bis 17 bleiben unberührt.

1.3 Bestehen bei den zu erfassenden Personen Zweifel, ob sie Deutsche im Sinne
von Artikel 116 des Grundgesetzes sind, veranlasst die Erfassungsbehörde
(Nummer 2.1) zunächst ein Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.
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2 Erfassungsbehörden

2.1 Die Erfassung wird von der Erfassungsbehörde (§ 15 Abs. 4 des Wehrpflichtge-
setzes) durchgeführt, in deren Zuständigkeitsbereich der zu Erfassende am Er-
fassungsstichtag (Nummer 5) oder zum Zeitpunkt der Nacherfassung (Nummer
14) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Notwendigkeit der Nacherfassung er-
kennbar wird, seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung
hat.

2.2 Personen nach Nummer 1.2, die nicht der allgemeinen Meldepflicht unterliegen
oder keine Wohnung im Inland haben, werden von der Erfassungsbehörde er-
fasst, in deren Zuständigkeitsbereich sie sich aufhalten.

2.3 Melden sich Personen nach Nummer 1.2 bei der unzuständigen Erfassungsbe-
hörde zur Erfassung, hat diese die entsprechenden Daten entgegenzunehmen
und mit Formblattmuster 1 der zuständigen Erfassungsbehörde zu übermitteln.

3 Geschäftsverkehr mit der Bundeswehrverwaltung

3.1 Die Erfassungsbehörden verkehren unmittelbar mit den Kreiswehrersatzämtern.
Auftragsdatenverarbeitung durch Rechenzentren der Bundeswehr und regionale
oder kommunale Rechenzentren ist unter den Voraussetzungen des § 11 des
Bundesdatenschutzgesetzes und der entsprechenden Vorschriften der Daten-
schutzgesetze der Länder zulässig.

3.2 Die obersten Landesbehörden können im Einvernehmen mit den Wehrbereichs-
verwaltungen abweichende Regelungen treffen.

4 Geschäftsverkehr mit Vertretungen, Behörden und Angehörigen anderer
Staaten

4.1 Mit Behörden anderer Staaten oder mit Personen, die außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland wohnen und nicht Deutsche im Sinne von Artikel 116 des
Grundgesetzes sind, sowie mit Vertretungen anderer Staaten in der Bundesre-
publik Deutschland führen die Erfassungsbehörden keinen unmittelbaren mündli-
chen, schriftlichen oder elektronischen Geschäftsverkehr.
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4.2 Schriftverkehr mit den in Nummer 4.1 genannten Personen und Stellen ist über
die zuständige oberste Landesbehörde oder über die von ihr bestimmte Verwal-
tungsbehörde zu führen. Bei mündlichen Anfragen ist an die zuständige oberste
Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Verwaltungsbehörde zu verweisen.

5 Erfassungsstichtage

Zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober jeden Jahres (Erfassungsstich-
tage) werden diejenigen erfasst, die bis zum Beginn des letzten Tages des
vorausgegangenen Kalendervierteljahres die Voraussetzungen der Nummer 1.2
erstmals erfüllt haben.

6 Wehrerfassungsliste

6.1 Für jeden Geburtsjahrgang ist eine Wehrerfassungsliste elektronisch oder auf
automatisiert verarbeitbaren Datenträgern zu führen. Dabei ist der Datensatz für
das Meldewesen – Einheitlicher Bundes-/Länderteil – (DSMeld) zugrunde zu le-
gen. Soweit die technischen Voraussetzungen noch nicht vorliegen, kann sie
nach Formblatt 2 geführt werden.

6.2 Die Wehrerfassungsliste ist fortlaufend zu nummerieren; sie enthält nach dem
Stand des Übermittlungszeitpunkts (Nummer 10) folgende Daten (Erfassungser-
gebnis):

Blatt-Nr. des
DSMeld

6.2.1 Familiennamen und Namensbestandteile 0101, 0102,

6.2.2 Geburtsnamen und Namensbestandteile 0201, 0202,

6.2.3 Vornamen, gebräuchliche(r) Vorname(n) 0301, 0302,

6.2.4 Doktorgrad 0401,

6.2.5 Tag der Geburt 0601,

6.2.6 Geburtsort 0602, 0603,
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6.2.7 Gegenwärtige Anschrift 1202, 1203,
1205 -1212,

6.2.8 Familienstand 1401.

6.3 Die Wehrerfassungsliste ist bis zum Ende des Kalenderjahres aufzubewahren, in
dem alle Erfassten des Geburtsjahrgangs das 32. Lebensjahr vollenden.

7 Erfassungsdaten

Die Erfassungsbehörde nutzt zum Zwecke der Wehrerfassung folgende im Meldere-
gister gespeicherten Daten:

Blatt-Nr. des
DSMeld

7.1 Familiennamen, frühere Namen und deren Namens- 0101 – 0206,
bestandteile

7.2 Vornamen, gebräuchliche(r) Vorname(n) 0301, 0302,

7.3 Doktorgrad 0401,

7.4 Tag der Geburt 0601,

7.5 Geburtsort 0602, 0603,

7.6 Geschlecht 0701,

7.7 Staatsangehörigkeit(en) 1001 - 1004,

7.8 Gegenwärtige und frühere Anschrift(en) 1201 - 1212,
1215 - 1223,

7.9 Status der Wohnung(en) 1213, 1214,

7.10 Daten des Ein- und Auszugs 1301 - 1313,

7.11 Übermittlungssperre 1801, 1802,

7.12 Sterbetag 1901,
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7.13 Familienstand 1401.

8 Mitteilung an die Erfassten

Die Erfassungsbehörde unterrichtet unter Verwendung des Formblattmusters 3
die in Nummer 1.2 genannten Personen darüber, dass sie nach § 15 des Wehr-
pflichtgesetzes erfasst und welche Daten (Nummer 6.2) der Wehrersatzbehörde
als Erfassungsergebnis übermittelt werden. Dabei ist ihnen mitzuteilen, dass et-
waige Einwände gegen das Vorliegen der Erfassungsvoraussetzungen oder die
Richtigkeit der aus dem Melderegister stammenden Daten innerhalb von zehn
Tagen gegenüber der Erfassungsbehörde geltend zu machen sind. Die Melde-
behörde hat das Melderegister unverzüglich zu berichtigen.

9 Prüfung der Erfassungsdaten

9.1 Vor der Übermittlung (Nummer 10) sind die Erfassungsdaten auf Vollständigkeit
und Richtigkeit zu überprüfen.

9.2 Zum Erfassungsstichtag ist insbesondere sicherzustellen, dass alle in Nummer
1.2 genannten Personen erfasst werden. Dies kann insbesondere bei Mehrstaa-
tern regelmäßig durch Überprüfung nicht zweifelsfrei männlicher und weiblicher
Vornamen sowie der Staatsangehörigkeit erfolgen.

9.3 Im Übrigen erfolgt die Überprüfung der Erfassungsdaten aufgrund der Mitteilung
an die Erfassten (Nummer 8).

10 Übermittlung des Erfassungsergebnisses

10.1 Jeweils zum 10. Februar, 10. Mai, 10. August und 10. November ist dem zustän-
digen Rechenzentrum der Bundeswehr oder dem Kreiswehrersatzamt das Erfas-
sungsergebnis (Nummer 6.2) des vorausgegangenen Erfassungsstichtags zu ü-
bermitteln.

10.2 Steht zu den in Nummer 10.1 genannten Zeitpunkten bei einzelnen Betroffenen
noch nicht fest, ob sie zu erfassen sind, oder bestehen noch Unklarheiten bei
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den zu übermittelnden Daten, kann das Erfassungsergebnis auch zu jedem an-
deren Zeitpunkt übermittelt werden. Entsprechendes gilt für Nacherfassungen.

10.3 Die Übermittlung erfolgt durch Datenübertragung oder auf automatisiert verar-
beitbaren Datenträgern an das zuständige Rechenzentrum der Bundeswehr. Da-
bei ist das Verfahren anzuwenden, das zwischen der Meldebehörde und dem
zuständigen Kreiswehrersatzamt aufgrund der Zweiten Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung vom 31. Juli 1995 (BGBl. I S. 1011), zuletzt geändert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 19. November 2004 (BGBl. I S. 2902), in der jeweils
geltenden Fassung praktiziert wird. Die Datei- und Satzbeschreibung ergibt sich
aus der Anlage 1.

10.4 Liegen die technischen Voraussetzungen für elektronische Datenübermittlungen
nicht vor, ist für die Übermittlung des Erfassungsergebnisses an das Kreiswehr-
ersatzamt das Formblatt 2 zu verwenden. Ab dem 1. Januar 2008 (Nummer 19)
ist nur die Form nach Nummer 10.3 zulässig. Nummer 15.1 bleibt unberührt.

10.5 Änderungen bei den Erfassungsdaten, die vor der Übermittlung des Erfassungs-
ergebnisses eingetreten sind, sind bei der Übermittlung zu berücksichtigen. Ent-
sprechendes gilt beim Tod des Erfassten. Konnten in dem Übermittlungsverfah-
ren nach Nummer 10.3 Änderungen oder der Tod nicht berücksichtigt werden,
sind sie dem zuständigen Kreiswehrersatzamt auf Formblattmuster 4 gesondert
mitzuteilen. Die Unterrichtung durch elektronische Datenübertragung ist unter
Einbehaltung der Vorgaben des Formblattmusters 4 zulässig, soweit die techni-
schen Voraussetzungen bei den Behörden vorliegen.

11 Öffentliche Bekanntmachung

Nach Abschluss der Erfassung eines Geburtsjahrgangs sind durch öffentliche
Bekanntmachung nach Formblattmuster 5 die Wehrpflichtigen, die eine Mitteilung
nach Nummer 8 nicht erhalten haben, aufzufordern, sich bei der Erfassungsbe-
hörde persönlich oder schriftlich zu melden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Wehr-
pflichtgesetzes). Die öffentliche Bekanntmachung soll im Zeitraum zwischen Ja-
nuar und März in ortsüblicher Form erfolgen.
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12 Erstattung von notwendigen Auslagen und von Verdienstausfall; Beschei-
nigung

12.1 Bei der Erfassung durch persönliche Meldung nach Nummer 11 werden auf An-
trag die notwendigen Auslagen und der Verdienstausfall (§ 15 Abs. 5 des Wehr-
pflichtgesetzes) unter sinngemäßer Anwendung der entsprechenden Vorschriften
der Wehrdienst-Erstattungsverordnung vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1621) er-
stattet.

12.2 Bei persönlicher Meldung ist auf Wunsch kostenfrei eine Bescheinigung zur Vor-
lage bei der Arbeitgeberin oder beim Arbeitgeber über die Dauer der Anwesen-
heit bei der Erfassungsbehörde auszustellen.

13 Verfahren bei Wohnungsstatuswechsel

Ändert sich der Status der Wohnung eines Deutschen innerhalb von drei Mona-
ten vor dem für ihn in Betracht kommenden Erfassungsstichtag von einer Haupt-
wohnung zu einer Nebenwohnung, ist die Erfassungsbehörde der neuen Haupt-
wohnung auf Formblattmuster 6 darüber zu unterrichten, dass die Erfassung
noch nicht erfolgt ist. Dies gilt nur, wenn die Mitteilung über die Statusänderung
nicht gegenüber der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung erfolgte. Die Un-
terrichtung durch elektronische Datenübertragung ist unter Einbehaltung der
Vorgaben des Formblattmusters 6 zulässig, soweit die technischen Vorausset-
zungen bei beiden Erfassungsbehörden vorliegen.

14 Nacherfassung

14.1 Bei Zuzug aus dem Ausland und von „unbekannt“ sowie bei Fortschreibung der
für die Erfassung relevanten Daten im Melderegister ist die Wehrpflicht zu prüfen
und gegebenenfalls eine Nacherfassung durchzuführen.

14.2 Bei Zuzug von einer Gemeinde im Inland kann, vorbehaltlich einer Mitteilung
nach Nummer 13 (Formblattmuster 6), von einer erfolgten Erfassung ausgegan-
gen werden. Dies gilt nur, wenn im Rahmen des Rückmeldeverfahrens nach § 17
Abs. 1 Satz 1 des Melderechtsrahmengesetzes die zwischen den beteiligten
Meldebehörden übermittelten Daten übereinstimmen.
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14.3 Kann beim Zuzug eines Deutschen, der das 17. Lebensjahr vollendet und das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von einer Erfassung nicht ausgegangen
oder sie nicht nachgewiesen werden, ist die Nacherfassung durchzuführen.

14.4 Die Tatsache der Erfassung kann insbesondere nachgewiesen werden durch
das Mitteilungsschreiben nach Nummer 8, die Dienstzeitbescheinigung nach §
32 Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes oder § 46 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes
sowie Schriftstücke der Wehrersatzbehörden oder des Bundesamtes für den
Zivildienst, aus denen die Personenkennziffer zu ersehen ist.

14.5 Die Nacherfassung erfolgt spätestens zum nächsten Erfassungsstichtag (Num-
mern 5 und 10.1).

15 Einzelerfassung

15.1 Wehrpflichtige, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, werden der Erfassungs-
behörde vom Kreiswehrersatzamt auf Formblattmuster 7 zur Erfassung benannt.
Die Übermittlung des Erfassungsergebnisses erfolgt unverzüglich urschriftlich auf
dem Formblattmuster 7. Zur Übermittlung der Ergebnisse der Einzelerfassung
kann das Erfassungsergebnis auch auf mit Hilfe automatisierter Verfahren er-
zeugten Vordrucken übersandt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der vom
Kreiswehrersatzamt an die Erfassungsbehörde übersandte Vordruck beigefügt
wird. Die Erfassungsbehörde kann im Einvernehmen mit dem Kreiswehrersatz-
amt hinsichtlich der Form der Datenübermittlung eine abweichende Regelung
treffen.

15.2 Nummer 8 gilt entsprechend.

15.3 Die unter Nummer 15.1 fallenden Wehrpflichtigen werden nicht in die Wehrerfas-
sungsliste aufgenommen. Nach Ablauf von drei Jahren sind die Unterlagen über
die Erfassung zu vernichten.

15.4 Das Kreiswehrersatzamt führt einen Nachweis über die Erfassungsdaten und die
Erfassungsbehörde. Die Daten werden dort spätestens zum Ende des Kalen-
derjahres gelöscht, in dem der Erfasste nicht mehr der Wehrpflicht unterliegt.
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16 Vorzeitige Erfassung nach Bewerbung oder Antrag

16.1 Ein Deutscher, der sich vor dem für ihn in Betracht kommenden Erfassungs-
stichtag um Einstellung als Soldat auf Zeit bewirbt (Freiwilligenbewerber), ist vor-
zeitig zu erfassen. Er wird vom Kreiswehrersatzamt oder von der Freiwilligenan-
nahmeorganisation der Bundeswehr aufgefordert, sich von der zuständigen Er-
fassungsbehörde erfassen zu lassen.

16.2 Ein Deutscher, der vor dem für ihn in Betracht kommenden Erfassungsstichtag
die vorzeitige Ableistung des Grundwehrdienstes nach § 5 Abs. 1a Satz 2 des
Wehrpflichtgesetzes beantragt, ist vorzeitig zu erfassen. Er wird vom Kreiswehr-
ersatzamt aufgefordert, sich von der zuständigen Erfassungsbehörde erfassen
zu lassen.

16.3 Ein Deutscher, der vor dem für ihn in Betracht kommenden Erfassungsstichtag
nach § 2 Abs. 5 des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes einen Antrag auf vor-
gezogene Ableistung des Zivildienstes stellt oder sich zu einem Dienst nach §
14c Abs. 1 des Zivildienstgesetzes verpflichten will, ist vorzeitig zu erfassen. Er
wird vom Kreiswehrersatzamt aufgefordert, sich von der zuständigen Erfas-
sungsbehörde erfassen zu lassen.

16.4 Die Erfassungsbehörde übermittelt das Erfassungsergebnis unverzüglich dem
zuständigen Kreiswehrersatzamt auf Formblattmuster 2. Zur Übermittlung der
Ergebnisse der vorzeitigen Erfassung kann das Erfassungsergebnis auch auf mit
Hilfe automatisierter Verfahren erzeugter Vordrucke übersandt werden. Die Un-
terrichtung durch elektronische Datenübertragung ist unter Einbehaltung der
Vorgaben des Formblattmusters 2 zulässig, soweit die technischen Vorausset-
zungen bei den Behörden vorliegen.

17 Vorzeitige Erfassung auf Ersuchen des Kreiswehrersatzamtes

17.1 Ein Deutscher, der nach Vollendung des 17. Lebensjahres vor dem für ihn in Be-
tracht kommenden Erfassungsstichtag beim Kreiswehrersatzamt eine Genehmi-
gung einholt, um die Bundesrepublik Deutschland länger als drei Monate zu ver-
lassen, ist auf Ersuchen des Kreiswehrersatzamtes vorzeitig zu erfassen.



11 Drucksache 796/05

17.2 Nummer 8 gilt entsprechend. Die dort eingeräumte Zehn-Tage-Frist braucht nicht
abgewartet zu werden. Das Mitteilungsschreiben kann entsprechend abgeändert
oder ergänzt werden.

17.3 Die Erfassungsbehörde übermittelt das Erfassungsergebnis unverzüglich dem
zuständigen Kreiswehrersatzamt auf Formblattmuster 2. Zur Übermittlung der
Ergebnisse der vorzeitigen Erfassung kann das Erfassungsergebnis auch auf mit
Hilfe automatisierter Verfahren erzeugten Vordrucken übersandt werden. Die
Unterrichtung durch elektronische Datenübertragung ist unter Einbehaltung der
Vorgaben des Formblattmusters 2 zulässig, soweit die technischen Vorausset-
zungen bei den Behörden vorliegen.

18 Aufenthaltsfeststellung

18.1 Das Bundesverwaltungsamt übermittelt den Meldebehörden oder den von ihnen
beauftragten Stellen (z. B. kommunalen Rechenzentren, Datenzentralen) zum
Abgleich mit den Melderegistern vierteljährlich die Aufenthaltsfeststellungsdatei

• auf elektronischem Wege durch Datenübertragung über verwaltungseige-
ne Kommunikationsnetze (elektronische Übermittlung) oder

• auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern.

Die Übermittlung der Aufenthaltsfeststellungsdatei in papiergebundener Form
(Aufenthaltsfeststellungsliste) ist an die Stellen zulässig, bei denen die techni-
schen Voraussetzungen für eine Übermittlung durch Datenübertragung oder auf
automatisiert verarbeitbaren Datenträgern nach Satz 1 nicht vorliegen.

18.2 Die Datei- und Satzbeschreibung der Aufenthaltsfeststellungsdatei ergibt sich
aus Anlage 2. Im Übrigen ist die Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverord-
nung vom 31. Juli 1995 (BGBl. I S. 1011), zuletzt geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 19. November 2004 (BGBl. I S. 2902), in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend anzuwenden. Der Abgleich der durch Datenübertragung
oder auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern übermittelten Datei soll inner-
halb eines Monats erfolgen. Mindestens einmal monatlich soll durch die Melde-
behörden ein Abgleich der Anmeldungen eines Deutschen zwischen dem 17.
und 32. Lebensjahr (§ 24a des Wehrpflichtgesetzes in Verbindung mit § 2 Abs. 2
der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) mit der übermittelten
Datei erfolgen.
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18.3 Die übermittelten Daten und übersandten Datenträger sind spätestens zu lö-
schen oder zu vernichten, sobald der Meldebehörde eine aktualisierte Datei des
Bundesverwaltungsamtes zur Verfügung steht. Aufenthaltsfeststellungslisten sind
zu vernichten, sobald die aktualisierte Liste zur Verfügung steht.

18.4 Wenn Angaben über den Aufenthalt oder den Tod eines Gesuchten vorliegen
oder bekannt werden, ist unmittelbar die ausschreibende Behörde (§ 24b Abs. 1
Satz 1 des Wehrpflichtgesetzes und § 23 Abs. 8 des Zivildienstgesetzes) nach
Formblattmuster 8 zu unterrichten.

19 Übergangsvorschrift

Eine Datenübermittlung in Papierform ist mit Ausnahme der Einzelerfassung
nach Nummer 15 nur noch bis zum 31. Dezember 2007 zulässig. Nummer 15.1
Satz 5 gilt entsprechend.

20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. Gleich-
zeitig wird die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Erfassung der Wehr-
pflichtigen (Wehrerfassungsvorschrift - WErfVorschr -) vom 23. Januar 1995
(GMBl S. 98) aufgehoben.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den

Der Bundeskanzler

Der Bundesminister des Innern

Der Bundesminister der Verteidigung
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Verzeichnis
der Formblattmuster für die Wehrerfassung

1 Mitteilung nach Nummer 2.3
an die zuständige Erfassungsbehörde (Nummer 2.3)

2 Wehrerfassungsliste
(Nummer 6.1)

3 Mitteilung an die Erfassten
(Nummer 8)

4 Mitteilung nach Nummer 10.5
zur Berichtigung des Erfassungsergebnisses
(Nummer 10.5)

5 Öffentliche Bekanntmachung
(Nummer 11)

6 Mitteilung nach Nummer 13
bei Statusänderung
(Nummer 13)

7 Mitteilung nach Nummer 15
bei Einzelerfassung (Nummern 15.1 und 15.3)

8 Aufenthaltsfeststellung nach Nummer 18.4
(Nummer 18.4)



Drucksache 796/05 14
Anlage 1

(zu Nummer 10.3)
Blatt 1

Stand
Dateibeschreibung 01.01.2006

Dateibezeichnung
Übermittlungsdatei Erfassungsergebnis

Dateiname
DTAERFBW

Dateiinhalt
Mitteilung über das Erfassungsergebnis

Dateiart (nicht ausfüllen für Datenübermittlung)

DTAERFBW

Datenträger
Magnetband

Magnetbandkassette

Verschlüsselte Datei per Internet

Eigentümerkennzeichen Kennzahl
3

Dateikennwerte
Satzformat
variabel (D)

Satzlänge
801 Bytes

Blocklänge
1602 Bytes

Dateiumfang

Dateischlüssel (nicht ausfüllen für Dateiübermittlung)Speicherungsform

seriell
Bezeichnung Position Länge Format

Sortierung
unsortiert

Sicherungsmaßnahmen
nicht ausfüllen für Dateiübermittlung

Sperrfrist, Verfallsdatum
keine Verfallsdatum

Sicherungszyklus Zahl
(Sicherungsbestände)

Zugriffsvermerk
unbeschränkter Zugriff

Bemerkungen
1. Zugelassen ist eine Datei auf einem/r Band/Kassette oder mehreren Bändern/Kassetten.
2. Die Daten sind im 8-Bit-Code – ARV 8 – nach DIN 66303, Code-Tabelle 1, und nach DIN 66004 Teil 3 darzustellen.
3. Bei Versand per Internet nur mit CHIASMUS verschlüsselt. Mail muss die für Beschriftung eines Datenträgers verwendeten

Daten enthalten mit nur einer Datei pro Mail bzw. Hinweis „Fehlanzeige“ oder „keine Daten“. Programm CHIASMUS und Schlüs-
sel werden vom RzBw Strausberg auf Anforderung übermittelt.

Benutzerkennsätze/Datensätze

Lfd. Nr. Satzbezeichnung Satzart Satzlänge Bemerkungen

1 Wehrerfassung 000

ERF

801

801

Dateiführungssatz

Erfassungsmitteilung
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Anlage 1

(zu Nummer 10.3)
Blatt 2

Stand
Dateibeschreibung 01.01.2006

Dateibezeichnung
Übermittlungsdatei Erfassungsergebnis

Dateiname
DTAERFBW

Dateiinhalt
Mitteilung über das Erfassungsergebnis

Dateiart (nicht ausfüllen für Datenübermittlung)

PC-DOS / MS-DOS / OS/2

oder kompatibel
Datenträger
Diskette 5,25 Zoll (  48 tpi, 360 KB)  nach EN 27487-1,3

Diskette 5,25 Zoll (  96 tpi,  1,2 MB) nach EN 28630-1,3

Diskette 3,5   Zoll (135 tpi, 720 KB)  nach EN 28860-1,2

Diskette 3,5   Zoll (135 tpi, 1,44 MB) nach EN 29529-1,2

Per Internet als verschlüsselte Datei

Dateikennwerte
Satzformat
DIN 66303, PC-437, PC-850

Satzlänge
801 Bytes

Speicherungsform
seriell

Dateiumfang
unsortiert

Sicherungsmaßnahmen
nicht ausfüllen für Dateiübermittlung

Sperrfrist, Verfallsdatum
keine Verfallsdatum

Sicherungszyklus Zahl
(Sicherungsbestände)

Zugriffsvermerk
unbeschränkter Zugriff

Bemerkungen
1. Zugelassen ist eine Datei pro Diskette.
2. Andere Dateien dürfen sich nicht auf der Diskette befinden.
3. Bei Versand per Internet nur mit CHIASMUS verschlüsselt. Mail muss die für Beschriftung eines Datenträgers verwendeten

Daten enthalten mit nur einer Datei pro Mail bzw. Hinweis „Fehlanzeige“ oder „keine Daten“. Programm CHIASMUS und Schlüs-
sel werden vom RzBw Strausberg auf Anforderung übermittelt.

Diskettenbeschriftung
Verfahren
DTAERFBW
Absender
Adresse und GKZ bzw. Rz-Kennung
Empfänger
RzBW WBV
Datum
Tag der Erstellung
Medium
(3,5/5,25), (2D/HD), (. . . tpi) oder
(3,5/5,25), (360 KB/720 KB/1,2 MB/1,44 MB)
Betriebssystem
PC-DOS / MS-OS / OS/2 / . . .
Zeichensatz
DIN 66303 / PC-437 / PC-850

Benutzerkennsätze/Datensätze

Lfd. Nr. Satzbezeichnung Satzart Satzlänge Bemerkungen

1 Wehrerfassung 000

ERF

801

801

Dateiführungssatz

Erfassungsmitteilung
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Anlage 1
(zu Nummer 10.3)

Blatt 3.2
Stand

Satzbeschreibung 01.01.2006
Dateiname

DTAERFBW
Satzbeschreibung

Wehrerfassung-Erfassungsmitteilung
Satzart
ERF

Satzaufbau
Stellen Feld- Feld-Lfd.

Nr.
Feldname Feldbezeichnung

von bis länge format
Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Satzlänge

Satzart

0101

0102

0201

0202

leer 1

0301

0302

leer 2

0401

0601

0602

0603

1201

leer 3

1202

1203

leer 4

1205

1206

-

-

Familiennamen

Namensbestandteile des Fami-
liennamens

Geburtsnamen

Namensbestandteile des Ge-
burtsnamens

Vornamen

Gebräuchliche(r) Vornamen

Doktorgrad

Tag der Geburt

Geburtsort

Geburtsort-Staat-

Anschrift-Gemeindeschlüssel-

Anschrift-Postleitzahl-

Anschrift-Wohnort-

Anschrift-Straße-

Anschrift-Hausnummer-

1

5

8

53

98

143

188

278

338

358

418

443

451

491

494

502

506

511

536

561

586

4

7

52

97

142

187

277

337

357

417

442

450

490

493

501

505

510

535

560

585

589

4

3

45

45

45

45

90

60

20

60

25

8

40

3

8

4

5

25

25

25

4

n

n

a

a

a

a

a

a

a

n

a

n

n

n

a

a

n

Inhalt: 0801

Inhalt: ERF

Leerzeichen

Leerzeichen

TTMMJJJJ

Leerzeichen

Leerzeichen
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Anlage 1

(zu Nummer 10.3)
Blatt 3.2

Stand
Satzbeschreibung 01.01.2006

Dateiname
DTAERFBW

Satzbeschreibung
Wehrerfassung-Erfassungsmitteilung

Satzart
ERF

Satzaufbau
Stellen Feld- Feld-Lfd.

Nr.
Feldname Feldbezeichnung

von bis länge format
Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Satzlänge

Satzart

0101

0102

0201

0202

leer 1

0301

0302

leer 2

0401

0601

0602

0603

1201

leer 3

1202

1203

leer 4

1205

1206

-

-

Familiennamen

Namensbestandteile des Fami-
liennamens

Geburtsnamen

Namensbestandteile des Ge-
burtsnamens

Vornamen

Gebräuchliche(r) Vornamen

Doktorgrad

Tag der Geburt

Geburtsort

Geburtsort-Staat-

Anschrift-Gemeindeschlüssel-

Anschrift-Postleitzahl-

Anschrift-Wohnort-

Anschrift-Straße-

Anschrift-Hausnummer-

1

5

8

53

98

143

188

278

338

358

418

443

451

491

494

502

506

511

536

561

586

4

7

52

97

142

187

277

337

357

417

442

450

490

493

501

505

510

535

560

585

589

4

3

45

45

45

45

90

60

20

60

25

8

40

3

8

4

5

25

25

25

4

n

n

a

a

a

a

a

a

a

n

a

n

n

n

a

a

n

Inhalt: 0801

Inhalt: ERF

Leerzeichen

Leerzeichen

TTMMJJJJ

Leerzeichen

Leerzeichen
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Anlage 1
(zu Nummer 10.3)

Blatt 3.3
Stand

Satzbeschreibung 01.01.2006
Dateiname

DTAERFBW

Satzbeschreibung

Wehrerfassung-Erfassungsmitteilung

Satzart

ERF

Satzaufbau
Stellen Feld- Feld-Lfd.

Nr.
Feldname Feldbezeichnung

von bis länge format
Bemerkungen

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1207

1208

1209

1210

1211

1212

leer 5

leer 6

Anschrift
-Adressierungszusätze-

Anschrift-Hausnummer-
Buchstabe/Zusatzziffern-

Anschrift-Hausnummer-
Teilnummer

Anschrift-Stockwerks-,
Wohnungsnummer-

Anschrift-Zusatzangaben-

Anschrift-Wohnungsgeber-

Wehrerfassungslistennummer

Gemeindeschlüssel der
Erfassungsbehörde

Anschrift der
Erfassungsbehörde
-Behördenbezeichnung-

Anschrift der
Erfassungsbehörde-Zusatz-

Anschrift der
Erfassungsbehörde
-Straße/Postfach-

Anschrift der
Erfassungsbehörde-PLZ-

Anschrift der
Erfassungsbehörde-Ort-

Familienstand

590

611

613

618

622

629

654

659

667

697

727

757

762

787

792

794

610

612

617

621

628

653

658

666

696

726

756

761

786

791

793

801

21

2

5

4

7

25

5

8

30

30

30

5

25

5

2

8

a

a

a

a

a

a

n

n

a

a

a

a

a

a

Lfd. Nr. der Er-
fassung

Leerzeichen

Leerzeichen
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Anlage 2

(zu Nummer 18.2)
Blatt 1

Stand
Dateibeschreibung 01.01.2006

Dateibezeichnung

Aufenthaltsfeststellungs-
datei

Dateiinhalt

Ausgeschriebene Personen gem. § 24b
WPflG und § 23 Abs. 8 ZDG

Dateiname

Aufenthaltsfeststellungs-
datei

Datenträger
Magnetbandkassette
Diskette 3,5 Zoll (135 tpi, 1,44 MB)
CD-ROM

Eigentümerkennzeichen Kennzahl

Dateikennwerte
Satzformat
F

Satzlänge
603

Blocklänge
603

Sortierung

unsortiert

Datenformat

a bedeutet alphanumerisch linksbündig
n bedeutet numerisch rechtsbündig

Numerische Daten sind ungepackt darzustellen.
Nicht belegte Felder sind mit Leerzeichen (bei Format a)
oder Nullen (bei Format n) auszufüllen.
Zwischenräume sind mit Leerzeichen zu legen.
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Anlage 2

(zu Nummer 18.2)
Blatt 2.1

Stand
Satzbeschreibung 01.01.2006

Dateiname

Aufenthaltsfeststellungs-
datei

Satzbeschreibung
Ausgeschriebene Personen gem. § 24b
WPflG und § 23 Abs. 8 ZDG

Satzart

Stellen Feld- Feld-Lfd.
Nr.

Feldname Feldbezeichnung
von bis länge format

Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SUCHNR

FAMNAME

NAMENSZUS

GEBNAMEN

NAMZUSG

VORNAMEN

GEBDATUM

GEBORT

WOHNORT
GEMSCHL

WOHNORT
GPLZ

WOHNORT
GEMNAME

Ordnungsbegriff

Familiennamen

Namensbestandteile
des Fam.Namens

Geburtsnamen

Namensbestandteile
des Geb.Namens

Vornamen

Tag der Geburt

Geburtsort

Letzter bekannter
Wohnort
-Gemeindeschlüssel-

Letzter bekannter
Wohnort
-Postleitzahl-

Letzter bekannter
Wohnort
-Gemeindename-

1

6

51

96

141

186

246

254

294

302

307

5

50

95

140

185

245

253

293

301

306

331

5

45

45

45

45

60

8

40

8

5

25

a

a

a

a

a

a

n

a

n

a

a

0101 *)

0102 *)

0201 *)

0202 *)

0301 *)

0601 *)
TTMMJJJJ

0602 *)

*) Blatt-Nr. des Datensatzes für das Meldewesen (DSMeld)
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Anlage 2

(zu Nummer 18.2)
Blatt 2.2

Stand
Satzbeschreibung 01.01.2006

Dateiname

Aufenthaltsfeststellungs-
datei

Satzbeschreibung
Ausgeschriebene Personen gem. § 24b
WPflG und § 23 Abs. 8 ZDG

Satzart

Stellen Feld- Feld-Lfd.
Nr.

Feldname Feldbezeichnung
von bis länge format

Bemerkungen

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

BEHOERDE
BEZ

BEHOERDE
GZ

BEHOERDE
STRASSE

BEHOERDE
PLZ

BEHOERDE
ORT

GRUND

KENNZ

UMLFNAME

UMLGNAME

UMLVNAME

Ausschreibende
Behörde
-Behördenbezeichnung-

Ausschreibende
Behörde
-Geschäftszeichen-

Ausschreibende
Behörde
-Straße/Postfach-

Ausschreibende
Behörde
-Postleitzahl-

Ausschreibende
Behörde
-Ort-

Ausschreibungsgrund

Kennzeichen für
Erstausschreibung

Familiennamen in
Großbuchstaben

Geburtsname in
Großbuchstaben

Vornamen in
Großbuchstaben

332

362

392

422

427

452

453

454

499

544

361

391

421

426

451

452

453

498

543

603

30

30

30

5

25

1

1

45

45

60

a

a

a

a

a

n

n

a

a

a

2= Musterungsver-fah-
ren/Wehrdienst-
überwachung

3= Zivildienstüber-
wachung

1= Neuzugang

ausschließlich
Großbuchstaben,
Umlaute aufgelöst,
aufgelöstes “ß“
(=“ss“). Sind die
Namen länger als
45 bzw. 60 Stellen,
ist die letzte Stelle
als „.“ (Punkt) an-
gegeben.

*) Blatt-Nr. des Datensatzes für das Meldewesen (DSMeld)
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Erfassungsbehörde Gemeindeschlüssel

Postanschrift der Erfassungsbehörde

_ _

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Meine Zeichen, meine Nachricht vom Telefon Ort

Erfassung von Wehrpflichtigen;
Mitteilung nach Nummer 2.3 WErfVorschr

Herr
Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen, Doktorgrad Familienstand

Vornamen gebräuchl. Vorname(n)

Tag der Geburt
T     T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort

wohnhaft
Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer, Adressierungszusätze

hat sich hier zur Wehrerfassung gemeldet.
Ich halte Ihre Zuständigkeit für gegeben und bitte, die Erfassung durchzuführen.

Im Auftrag

Formblattmuster 1, Nr. 2.3 WErfVorschr
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Erfassungsbehörde Gemeindeschlüssel Seite

Geburtsjahrgang

Wehrerfassungsliste
Lfd.Nr. Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad

(0401)
Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchliche Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T      T     M     M     J     J     J     J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

Lfd.Nr. Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad
(0401)

Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchliche Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T      T     M     M     J     J     J     J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

Lfd.Nr. Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad
(0401)

Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchliche Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T      T     M     M     J     J     J     J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

Lfd.Nr. Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad
(0401)

Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchliche Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T      T     M     M     J     J     J     J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

Hinweise
Beschreibung des Feldinhalts, zulässige Zeichen und Darstellungsform sind dem Datensatz für das Meldewesen (Einheitlicher Bundes-/
Länderteil) zu entnehmen. Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Blätter an.
Geburtsjahrgang fortlaufend nummerieren, auch bei Nachträgen.

Formblattmuster 2, Nr. 6.1 WErfVorschr



Drucksache 796/05 24
Erfassungsbehörde

Postanschrift der Erfassungsbehörde

_ _

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Meine Zeichen, meine Nachricht vom Telefon Ort

Erfassung von Wehrpflichtigen;

Sehr geehrter Herr (Name)!

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und
ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehr-
pflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen).

Im Wege der Erfassung habe ich die zur Feststellung der Wehrpflicht erforderlichen Angaben zu ermitteln. Die Er-
fassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG).

Ich beabsichtige, die nachstehenden Angaben, die ich dem Melderegister entnommen habe, dem Kreiswehrersatz-
amt als Erfassungsergebnis zu übermitteln:
Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen, Doktorgrad Familienstand

Vornamen, gebräuchl. Vorname(n)

Tag der Geburt, Geburtsort

Anschrift

Überprüfen Sie bitte die vorstehenden Angaben sorgfältig, und teilen Sie mir umgehend etwaige Berichtigungswün-
sche mit. Bitte teilen Sie mir auch mit, wenn Sie der Auffassung sind, dass die oben genannten Wehrpflichtvoraus-
setzungen bei Ihnen nicht vorliegen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen (§ 15 Abs. 1 WPflG).

Sollte mir innerhalb von 10 Tagen keine Nachricht von Ihnen vorliegen, gehe ich davon aus, dass bei Ihnen die
Wehrpflichtvoraussetzungen vorliegen und die dem Melderegister entnommenen Angaben richtig sind. Ich werde sie
dann als Erfassungsergebnis an das Kreiswehrersatzamt übermitteln.

Bitte Beachten Sie:
Das Verlassen der Bundesrepublik Deutschland für länger als 3 Monate ist für Sie in aller Regel genehmigungs-
pflichtig (§ 3 Abs. 2 WPflG). Wenn Sie einen entsprechenden langen Auslandsaufenthalt planen, müssen Sie sich
deshalb mit einem entsprechenden Antrag an das örtlich zuständige Kreiswehrersatzamt wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Hinweis
Durch die Erfassung wird nur die grundsätzliche Wehrpflicht festgestellt. Sollten bei Ihnen Gründe für dauernde oder vorüber-
gehende Wehrdienstausnahmen vorliegen, entscheidet hierüber das Kreiswehrersatzamt. Das für Sie zuständige Kreiswehrer-
satzamt wird sich in Kürze mit Ihnen schriftlich in Verbindung setzen. Bis dahin bitte ich, von diesbezüglichen Rückfragen
oder Zurückstellungsanträgen abzusehen.

Formblattmuster 3 Nr. 8 WErfVorschr
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Erfassungsbehörde Gemeindeschlüssel

Postanschrift der Erfassungsbehörde

_ _

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Meine Zeichen, meine Nachricht vom Telefon Ort

Erfassung von Wehrpflichtigen;
Mitteilung nach Nummer 10.5 WErfVorschr

Bei dem in der Wehrerfassungsliste
Geburtsjahrgang lfd. Nr. der Wehrerfassungsliste

erfassten Herrn
Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad (0401) Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchl. Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T    T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

sind nachstehende Angaben zu ändern (nur zu änderndes Feld ausfüllen!).

Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad (0401) Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchl. Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T    T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

Der Vorgenannte ist in der Wehrerfassungsliste zu löschen.

Im Auftrag

Formblattmuster 4, Nr. 10.5 WErfVorschr
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Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrgangs ....

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen).
Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt
werden (§ 15 Abs. 6 WPflG).

Alle Personen des Geburtsjahrgangs . . . . , die wehrpflichtig sind und denen bislang kein
Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist,
werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich
bei der nachstehenden Erfassungsbehörde zur Erfassung zu melden:

Behördenbezeichnung
Anschrift
Sprechstunden

Diese Aufforderung wendet sich insbesondere an Personen ohne festen Wohnsitz, die die
Wehrpflichtvoraussetzungen erfüllen.

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es
empfiehlt sich, auch sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzu-
bringen.

Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiter-
zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Ver-
dienstausfall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch für die ent-
stehenden notwendigen Auslagen, insbesondere Fahrkosten am Ort der Erfassung.

Ort, Datum

Erfassungsbehörde

Formblattmuster 5, Nr. 11 WErfVorschr
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Erfassungsbehörde Gemeindeschlüssel

Postanschrift der Erfassungsbehörde

_ _

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Meine Zeichen, meine Nachricht vom Telefon Ort

Erfassung von Wehrpflichtigen;
Mitteilung nach Nummer 13 WErfVorschr

Herr
Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen, Doktorgrad Familienstand

Vornamen gebräuchl. Vorname(n)

Tag der Geburt
T     T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort

bisher wohnhaft mit Hauptwohnung
Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer, Adressierungszusätze

bisher wohnhaft mit Nebenwohnung
Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer, Adressierungszusätze

Die bisherige Hauptwohnung ist Nebenwohnung geworden (Statusänderung).

Ich bitte, das Vorliegen der Wehrpflichtvoraussetzungen zu prüfen und ggf. die Erfassung
durchzuführen.

Im Auftrag

Formblattmuster 6, Nr. 13 WErfVorschr
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Kreiswehrersatzamt

Postanschrift der Kreiswehrersatzamtes

_ _

Erfassung von Wehrpflichtigen;
Einzelerfassung
nach Nummer 15 WErfVorschr

Bitte urschriftlich zurück an das
Kreiswehrersatzamt

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Meine Zeichen, meine Nachricht vom Telefon Ort

Ich bitte, Herrn
Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen Familienstand

Vornamen

Tag der Geburt
T    T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort

Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer, Adressierungszusätze)

gemäß Nummer 15 WErfVorschr zu erfassen und mir das Erfassungsergebnis urschriftlich auf nachstehendem
Vordruckfeld zu übermitteln.

Im Auftrag

Erfassungsergebnis
Gemeindeschlüssel

Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen (0101, 0102, 0201, 0202), Doktorgrad (0401) Familienstand (1401)

Vornamen (0301) gebräuchl. Vorname(n) (0302)

Tag der Geburt (0601)
T    T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort (0602) Staat (0603)

Anschrift (1202 – 1203, 1205 – 1212)

Rücksendeanschrift des
Kreiswehrersatzamtes

Datum, Unterschrift und Stempel der Erfassungsbehörde

Formblattmuster 7, Nr. 15 WErfVorschr
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Feststellende Behörde

Postanschrift der feststellenden Behörde

Anschrift der ausschreibenden Behörde

_

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Meine Zeichen, meine Nachricht vom Telefon Ort

Erfassung von Wehrpflichtigen;
Aufenthaltsfeststellung nach Nummer 18.4 WErfVorschr

In die Aufenthaltsfeststellungsdatei (§ 24 b Abs. 1 Wehrpflichtgesetz) ist auf Ihre Veranlassung
aufgenommen

Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen Familienstand

Vornamen

Tag der Geburt
T    T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort Staat (Schlüssel)

letzter bekannter Wohnort

Gemeindeschlüssel Postleitzahl Gemeindename

Mir liegen folgende Angaben vor über Herrn
Familienname und Geburtsname mit Namensbestandteilen Familienstand

Vornamen gebräuchl. Vorname(n)

Tag der Geburt
T    T    M    M    J    J    J    J

Geburtsort Staat (Schlüssel)

Anschrift(en)

Der Vorgenannte ist verstorben..
(Datum) Standesamt Sterbeeintragnummer

Im Auftrag

Formblattmuster 8, Nr. 18.4 WErfVorschr
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Begründung

1. Allgemeines

Durch zahlreiche Änderungen des Wehrpflichtgesetzes seit 1995 trägt die geltende
Allgemeine Verwaltungsvorschrift der nunmehr geltenden Rechtslage nicht mehr
Rechnung. Insbesondere wurden zuletzt durch das Streitkräftereserve-Neuordnungs-
gesetz vom 22. April 2005 (BGBl. I S. 1106) die §§ 41, 43 und 49 des Wehrpflichtge-
setzes aufgehoben. Die bisherigen Regelungen zur Wehrpflicht für Personen bei Zu-
zug aus den im Bundesvertriebenengesetz genannten Gebieten, der Erfassung und
Wehrüberwachung der Wehrpflichtigen, die sich ständig außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland aufhalten und der Erfassung von Wehrpflichtigen für bestimmte Auf-
gaben sind damit entfallen. Weiter ist ein Aufenthaltsfeststellungsverfahren im Rah-
men der Erfassung durch die Erfassungsbehörde nach Änderung des § 24b des
Wehrpflichtgesetzes nicht mehr zu veranlassen. Das Aufenthaltsfeststellungsverfahren
beschränkt sich somit lediglich noch auf einen in der Regel automatisiert ablaufenden
Abgleich der Aufenthaltsfeststellungsliste des Bundesverwaltungsamtes mit den Re-
gistern der Meldebehörden.

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unternehmen, entstehen keine zu-
sätzlichen Kosten. Die vorgesehenen Regelungen werden keine Änderungen von An-
gebots- und Nachfragestrukturen zur Folge haben, die Auswirkungen auf Einzelpreise
und Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, haben könnten. Die
Maßnahme entfaltet be- und entlastende Wirkungen für die öffentlichen Haushalte, die
aber per Saldo zu gering ausfallen, um mittelbare Preiswirkungen zur Folge zu haben.

2. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Nummer 1 (Personenkreis)
1. Die Erfassung kann bereits vom vollendeten 17. Lebensjahr an erfolgen (§ 15

Abs. 6 des Wehrpflichtgesetzes), während die Wehrpflicht erst mit dem vollen-
deten 18. Lebensjahr beginnt (§ 1 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes).

2. Der Erfassungszeitraum endet unbeschadet der Regelungen der Nummern 15
bis 17 mit der Vollendung des 23. Lebensjahres. Der in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
und 3 und § 13a des Wehrpflichtgesetzes bezeichnete Personenkreis ist bereits
erfasst.
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3. Erfasst werden nur diejenigen, die ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesre-
publik Deutschland haben (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Wehrpflichtgesetzes) sowie die-
jenigen, die ohne die entsprechende Genehmigung ihren nicht ständigen Aufent-
halt im Ausland haben.

Zu Nummer 2 (Erfassungsbehörden)
Die Erfassung wird von der Erfassungsbehörde durchgeführt, in dessen Zuständig-
keitsbereich der zu Erfassende seine alleinige Wohnung oder seine Hauptwohnung
hat. Meldet sich ein zu Erfassender bei einer unzuständigen Erfassungsbehörde zur
Erfassung, sind die Erfassungsdaten an die zuständige Erfassungsbehörde zu ü-
bermitteln.

Zu Erfassende, die keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben, wer-
den von der Erfassungsbehörde erfasst, in deren Zuständigkeitsbereich sie sich
aufhalten. In diesem Fall ist eine Übermittlung selbst dann vorzunehmen, wenn der
Wehrersatzbehörde keine Anschrift übermittelt werden kann (Nummer 6.2.7).

Zu Nummer 3 (Geschäftsverkehr mit der Bundeswehrverwaltung)
Die Erfassungsbehörden und Kreiswehrersatzämter haben zu ihrer Aufgabenerfül-
lung unmittelbar und ohne Beteiligung Dritter zusammenzuwirken. Dies soll, wenn
sie sich zu ihrer Aufgabenerfüllung eines Auftragsnehmers bedienen, für diesen
entsprechend gelten. Den Ländern ist die Möglichkeit eingeräumt, abweichende
Regelungen zu treffen. Hierzu bedarf es des Einvernehmens mit der zuständigen
Wehrbereichsverwaltung, die ihrerseits auch abweichende Regelungen anregen
kann.

Zu Nummer 4 (Geschäftsverkehr mit Vertretungen, Behörden und Angehörigen an-
derer Staaten)
Die Regelung entspricht dem derzeitigen Verfahren. Sie hat sich bewährt.

Zu Nummer 5 (Erfassungsstichtage)
Um eine möglichst frühzeitige Musterung und Einberufung zum Grundwehrdienst
unter anderem auch im Hinblick auf die Berufs- und Ausbildungsplanung der jungen
Wehpflichtigen zu gewährleisten, ist eine vierteljährliche Erfassung vorgesehen.

Zu Nummer 6 (Wehrerfassungsliste)
Die Erfassungsbehörden legen für jeden erfassten Geburtsjahrgang eine Wehrer-
fassungsliste an, in der die erfassten Personen und die der Wehrersatzbehörde ü-
bermittelten Daten registriert werden. Die Liste ist elektronisch oder auf automati-
siert verarbeitbaren Datenträgern zu führen. Liegen die technischen Voraussetzun-
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gen für eine automatisiert geführte Wehrerfassungsliste nicht vor, kann die Liste in
Papierform geführt werden. Die Wehrerfassungsliste wird so lange geführt und auf-
bewahrt, bis für den erfassten Jahrgang die Einberufungshöchstgrenze nach § 5
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes (Vollendung des 32. Lebensjahres) erreicht worden
ist.

Die Bezeichnung der an die Wehrersatzbehörde zu übermittelnden Daten entspricht
wörtlich denen in § 2 Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes. Es werden nur die
Daten übermittelt, die für die Wehrersatzbehörde zum sachdienlichen Handeln (z.
B. Aufbau des Datensatzes, Personenkennziffer-Vergabe, Ausschluss von Doppel-
erfassung, Vorbereitung des Musterungsverfahrens) zwingend erforderlich sind.

Zu Nummer 7 (Erfassungsdaten)
Die Erfassungsbehörden erfassen nur diejenigen männlichen Deutschen, die wehr-
pflichtig sind oder in absehbarer Zeit wehrpflichtig werden (Siebzehnjährige). Für
die hierfür erforderlichen Feststellungen darf die Erfassungsbehörde die in § 15
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes aufgeführten Daten aus dem Melderegister nutzen.

Zu Nummer 8 (Mitteilung an die Erfassten)
Nummer 8 dient der Umsetzung des § 15 Abs. 1 Satz 2 des Wehrpflichtgesetzes,
wonach die Erfassungsbehörde diejenigen, deren Daten (§ 15 Abs. 1 Satz 1 des
Wehrpflichtgesetzes) an die Wehrersatzbehörde übermittelt werden sollen, von der
Erfassung unterrichtet, die zur Übermittlung an die Wehrersatzbehörde vorgesehe-
nen Daten bekannt gibt und sie auffordert, unrichtige oder unvollständige Daten zu
berichtigen oder zu ergänzen. Hierfür ist ein Zeitraum von zehn Tagen vorgesehen.

Verspätet eingehende Berichtigungs- oder Ergänzungsanträge können nur bis zur
Übermittlung des Erfassungsergebnisses an die Wehrersatzbehörde berücksichtigt
werden (Nummer 10.5).

Nach diesem Zeitpunkt richtet sich die Berichtigung oder Ergänzung der übermit-
telten Daten, soweit sie nicht im Rahmen des § 2 der Zweiten Bundesmeldedaten-
übermittlungsverordnung erfolgt, nach den dem § 20 Abs. 7 des Bundesdaten-
schutzgesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesdatenschutzgesetze.

Zu Nummer 9 (Prüfung der Erfassungsdaten)
Die Erfassungsbehörde hat zunächst von sich aus die entsprechenden Prüfungen
anzustellen. Dabei kann durch eine in der Regel visuelle Kontrolle anhand der Vor-
namen geprüft werden, ob die Geschlechterzuordnung im Melderegister zutreffend
ist. Gleiches gilt für die Staatsangehörigkeit bei Mehrstaatern.
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Die weitere Prüfung erfolgt aufgrund der Mitteilung an die Erfassten nach Nummer
8, mit der der Betroffene aufgefordert wird, die übermittelten Daten sorgfältig zu
prüfen und etwaige Berichtigungs- oder Ergänzungswünsche umgehend der Erfas-
sungsbehörde mitzuteilen. Ferner wird der Betroffene auch aufgefordert mitzuteilen,
wenn er der Auffassung ist, dass die Wehrpflichtvoraussetzungen nicht vorliegen (z.
B. fehlende Eigenschaft als Deutscher). Im Einzelnen wird hierzu auf das Form-
blattmuster 3 verwiesen.

Zu Nummer 10 (Übermittlung des Erfassungsergebnisses)
Die Übermittlung des Erfassungsergebnisses an das zuständige Rechenzentrum
der Bundeswehr erfolgt elektronisch durch Datenübertragung oder auf automatisiert
verarbeitbaren Datenträgern. Soweit dies nicht möglich ist, erfolgt die Übermittlung
des Erfassungsergebnisses ausnahmsweise auf Formblatt 2 an das zuständige
Kreiswehrersatzamt. Die Übermittlung erfolgt jeweils zum 10. Februar, 10. Mai, 10.
August und 10. November für den vorangegangenen Erfassungsstichtag (Nummer
5). In Fällen, in denen dies nicht der Fall ist, kann die Datenübermittlung zu jedem
anderen Zeitpunkt oder auch zum nächsten in Betracht kommenden planmäßigen
Übermittlungszeitpunkt erfolgen.

Für das Verfahren der Übermittlung auf elektronischem Weg durch Datenübertra-
gung oder auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern sind die Regelungen der
Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung in Bezug auf den Änderungs-
dienst nach § 24a des Wehrpflichtgesetzes und § 23 Abs. 3 des Zivildienstgesetzes
entsprechend anzuwenden. Abgesehen von der Datei- und Satzbeschreibung in
Anlage 1 kann somit auf eigenständige Regelungen verzichtet werden.

Zu Nummer 11 (Öffentliche Bekanntmachung)
Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 des Wehrpflichtgesetzes werden Betroffene, die keine
Mitteilung erhalten haben (Nummer 8), durch öffentliche Bekanntmachung aufge-
fordert, die zur Feststellung der Wehrpflicht erforderlichen Angaben gegenüber der
Erfassungsbehörde zu machen.

Es ist nicht erforderlich, diese öffentliche Bekanntmachung zu jedem Erfassungs-
stichtag (Nummer 5) vorzunehmen. Eine einmalige öffentliche Bekanntmachung in
den Monaten Januar bis März nach Abschluss der Erfassung des Geburtsjahr-
gangs, der im vorausgegangenen Kalenderjahr das 17. Lebensjahr vollendet und
damit regelmäßig erfasst worden ist, ist ausreichend.
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Zu Nummer 12 (Erstattung von notwendigen Auslagen und von Verdienstausfall;
Bescheinigung)
Die Regelung bezieht sich nur auf die relativ seltenen Fälle, in denen ein zu Erfas-
sender sich aufgrund der öffentlichen Bekanntmachung (Nummer 11) persönlich bei
der Erfassungsbehörde meldet. Hier ist eine Erstattung der notwendigen Auslagen
vorgesehen. In der Regel sind dies nur Fahrtauslagen, denn § 14 (i.V.m. § 16 Abs.
4) des Arbeitsplatzschutzgesetzes sieht bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
eine Fortzahlung des Arbeitsentgelts durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber
vor. Dem dient auch die Bescheinigung nach Nummer 12.2. Die nähere Ausgestal-
tung kann analog der Wehrdienst-Erstattungsverordnung erfolgen.

Zu Nummer 13 (Verfahren bei Wohnungsstatuswechsel)
Nummer 13 trifft Verfahrensregelungen für Personen, die für mehrere Wohnungen
im Inland gemeldet sind. Da grundsätzlich die Erfassung von der Erfassungsbehör-
de der Hauptwohnung durchzuführen ist (Nummer 2.1), behandelt Nummer 13 den
Fall, dass im zeitlichem Zusammenhang mit dem Erfassungsstichtag die bisherige
Hauptwohnung aufgegeben oder zur Nebenwohnung wird. Die Regelung ist nur
dann anzuwenden, wenn die Statusänderung gegenüber der Meldebehörde der
bisherigen Hauptwohnung erklärt wird.

Zu Nummer 14 (Nacherfassung)
Nummer 14 trifft Verfahrensregelungen für Fälle, in denen bei männlichen Deut-
schen nach dem für sie in Betracht kommenden Erfassungsstichtag geprüft werden
muss, ob sie noch zu erfassen sind.

Dabei geht die Wehrerfassungsvorschrift zunächst davon aus, dass männliche
Deutsche, die nach Vollendung des 17. Lebensjahres im Inland umziehen, erfasst
sind.

Bestehen Zweifel, ob der Betroffene bereits erfasst ist (z. B. aufgrund des Rück-
meldeverfahrens nach § 17 Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes), ist zu prüfen,
ob der Wehrpflichtige bereits erfasst ist (Nummer 14.2).

Das Gleiche gilt, wenn sich durch die Fortschreibung oder Berichtigung erfassungs-
relevanter Daten im Melderegister diesbezüglich Bedenken ergeben (Nummer
14.1).

Bei Zuzug aus dem Ausland oder von „unbekannt“ ist bei dem in Betracht kommen-
den Personenkreis stets zu prüfen, ob eine Erfassung bereits erfolgt ist.
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Der Nachweis der Erfassung kann in einfachster Form geführt werden (Nummer
14.4).

Zu Nummer 15 (Einzelerfassung)
Obwohl die Wehrpflicht im Frieden mit Ablauf des Jahres endet, in dem der Wehr-
pflichtige das 45. oder Offiziere und Unteroffiziere das 60. Lebensjahr vollenden1

(§ 3 Abs. 3, 4 und 5 des Wehrpflichtgesetzes), begrenzt Nummer 1.2 die regelmä-
ßige Erfassung auf das 23. Lebensjahr. Eine über diese Altersgrenze hinausgehen-
de regelmäßige (Nach-)Erfassung wäre wegen des relativ kleinen Personenkreises
aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht vertretbar.

Wehrpflichtige, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, werden daher nur auf Ver-
anlassung des Kreiswehrersatzamtes erfasst. Die Übermittlung der Erfassungsda-
ten erfolgt in diesen Fällen nicht auf Formblatt 1, sondern urschriftlich auf dem An-
schreiben des Kreiswehrersatzamtes (Formblattmuster 7) oder unter Beifügung der
Urschrift des Anschreibens des Kreiswehrersatzamtes durch einen automatisiert er-
zeugten Vordruck der Erfassungsbehörde. Abweichungen sollen zulässig sein.

Der Personenkreis wird nicht in der Wehrerfassungsliste aufgenommen. Erfas-
sungsergebnis und Erfassungsbehörde werden beim Kreiswehrersatzamt doku-
mentiert.

Zu Nummer 16 (Vorzeitige Erfassung)
Als Soldat auf Zeit kann eingestellt werden, wer das 17. Lebensjahr vollendet hat (§
8 Abs. 1 der Soldatenlaufbahnverordnung). Personen, die sich vor dem für sie in
Betracht kommenden Erfassungsstichtag (Nummer 5) als Soldat auf Zeit bewerben,
müssen vor dem Erfassungsstichtag erfasst werden.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, auf Antrag beim Kreiswehrersatzamt den
Grundwehrdienst vorzeitig abzuleisten (§ 5 Abs. 1a Satz 2 des Wehrpflichtgeset-
zes). Einem Antrag auf vorzeitige Heranziehung kann danach nach Vollendung des
17. Lebensjahres und soll nach Vollendung des 18. Lebensjahres entsprochen wer-
den. Personen, die vor dem für sie in Betracht kommenden Erfassungsstichtag
(Nummer 5) einen Antrag auf vorzeitige Heranziehung gestellt haben, müssen vor
dem Erfassungsstichtag erfasst werden.

                                                                 
1 Im Spannungs- und im Verteidigungsfall dienstgradunabhängig mit Vollendung des 60. Le-
bensjahres
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In den genannten Fällen steht die regelmäßige Erfassung in aller Regel kurz bevor,
so dass der Freiwilligenbewerber bzw. der Antragsteller auf vorzeitige Heranzie-
hung ohne größeren Verwaltungsaufwand bereits erfasst und die Wehrerfassungs-
liste für diesen Geburtsjahrgang vorzeitig angelegt werden kann.

In Nummer 16.3 wird die in § 2 Abs. 5 des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes er-
öffnete Möglichkeit, einen Kriegsdienstverweigerungsantrag frühestens 6 Monate
vor Vollendung des 17. Lebensjahres zu stellen, für die Erfassung der Wehrpflichti-
gen umgesetzt.

Zu Nummer 17 (Vorzeitige Erfassung auf Ersuchen des Kreiswehrersatzamtes)
§ 3 Abs. 2 des Wehrpflichtgesetzes bestimmt, dass männliche Personen nach
Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Kreiswehr-
ersatzamtes benötigen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als drei
Monate verlassen wollen oder wenn sie einen nicht genehmigungspflichtigen Auf-
enthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über drei Monate ausdehnen
wollen. Diese Personen sind auf Ersuchen des Kreiswehrersatzamtes vorzeitig zu
erfassen. Auch in diesen Fällen steht die regelmäßige Erfassung in aller Regel kurz
bevor, so dass der die Bundesrepublik Deutschland vorübergehend Verlassende
ohne größeren Verwaltungsaufwand bereits erfasst und die Wehrerfassungsliste für
diesen Geburtsjahrgang vorzeitig angelegt werden kann.

Zu Nummer 18 (Aufenthaltsfeststellung)
Nach § 24b des Wehrpflichtgesetzes und § 23 Abs. 8 des Zivildienstgesetzes führt
das Bundesverwaltungsamt eine Datei für Zwecke der Aufenthaltsfeststellung (Auf-
enthaltsfeststellungsdatei) von Personen, deren Aufenthalt während
• der Musterungsvorbereitung und Wehrüberwachung und
• der Zivildienstüberwachung
nicht festgestellt werden kann.

Regelungen für Aufenthaltsfeststellungen im Rahmen der Musterungsvorbereitung
und Wehrüberwachung sowie der Zivildienstüberwachung werden außerhalb der
Wehrerfassungsvorschrift getroffen.

Die Nummern 18.1 bis 18.4 treffen Regelungen zur Auswertung der Aufenthalts-
feststellungsdatei durch die Meldebehörden oder den von ihnen beauftragten Stel-
len (§ 24b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Wehrpflichtgesetzes). Die Aufenthaltsfeststel-
lungsdatei wird entweder
• elektronisch durch Datenübertragung über verwaltungseigene Kommunikations-

netze,
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• auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder
• in Listenform
zur Auswertung übermittelt.
Aus verwaltungsökonomischen Gründen und wegen der Effizienz ist die elektroni-
sche Übermittlung dem Abgleich auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern vor-
zuziehen.
Zum Abgleich auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern bietet das Bundesver-
waltungsamt die Aufenthaltsfeststellungsdatei auf Magnetbandkassette, der ge-
bräuchlichen Diskette 3,5 Zoll (135 pti, 1,44 MB) und auf CD-ROM an (Anlage 2).
Im Übrigen sind die Regelungen der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsver-
ordnung anzuwenden.

Die Übersendung der Aufenthaltsfeststellungsliste in Papierform erfolgt nur noch an
die Stellen, die die technischen Voraussetzungen für Datenübermittlung auf
elektronischem Weg oder auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern nicht er-
füllen.
In welcher Form die Auswertung im Einzelnen durchgeführt wird, bleibt den betei-
ligten Behörden weitgehend selbst überlassen. Nummer 18.2 sieht lediglich vor,
dass die übermittelte Datei innerhalb eines Monats mit dem vorhandenen Datenbe-
stand abgeglichen wird.
Nach § 24a des Wehrpflichtgesetzes in Verbindung mit § 2 der Zweiten Bundes-
meldedatenübermittlungsverordnung übermitteln die Meldebehörden zum Zwecke
der Musterungsvorbereitung und der Wehrüberwachung bis zum 10. eines jeden
Monats den Kreiswehrersatzämtern Zuzugsmitteilungen aller männlichen Deut-
schen ab dem 17. Lebensjahr bis zum Ablauf des Jahres, in dem diese das 32. Le-
bensjahr vollenden. Diese Meldung soll durch die Meldebehörde mit der Aufent-
haltsfeststellungsdatei abgeglichen werden. Dadurch wird frühzeitig nach der An-
meldung der Aufenthalt eines gesuchten Wehrpflichtigen festgestellt.

Die Regelung der Nummer 18.3 soll sicherstellen, dass Daten nur so lange gespei-
chert oder aufbewahrt werden, wie dies zum Zwecke der Aufenthaltsfeststellung
erforderlich ist.

Liegen Angaben über den Aufenthalt oder den Tod eines Gesuchten vor, ist die
ausschreibende Behörde (nicht das Bundesverwaltungsamt) hierüber zu unterrich-
ten (Formblattmuster 8). Nur die für die Aufenthaltssuche zuständige Behörde kann
prüfen und feststellen, ob der Gesuchte mit der Meldung identisch ist und die Lö-
schung in der Aufenthaltsfeststellungsdatei beim Bundesverwaltungsamt veranlas-
sen.
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Zu Nummer 19 (Übergangsvorschrift)
Mit Einführung der elektronischen Rückmeldung bei den Meldebehörden ab 1. Ja-
nuar 2007 soll die Datenübermittlung im Rahmen der Wehrerfassung nach einer
angemessenen Übergangszeit ab 1. Januar 2008 nur noch auf elektronischem Weg
erfolgen.

Zu Nummer 20 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das In- und Außerkrafttreten der Wehrerfassungsvorschrift.


